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Auszug aus dem 
OÖ Jugendschutzgesetz 

vom 7.9.2001 – LGBI 93/2001 in der Fassung vom 1.12.2014

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieses Landesgesetzes sind:
1.  Jugendliche: Minderjährige bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres;
2.  Erwachsene: Personen, die das 18. Le-

bensjahr vollendet haben; verheiratete 
Jugendliche und Jugendliche, die den 
Präsenzdienst, Ausbildungsdienst oder 
Zivildienst leisten, werden Erwachsenen 
gleichgehalten;

3.  Erziehungsberechtigte: Eltern, Eltern-
teile oder sonstige Personen, denen im 
Einzelfall nach bürgerlichem Recht ein 
Erziehungsrecht zusteht;

4.  Aufsichtspersonen: Erziehungsbe-
rechtigte sowie Erwachsene, denen die 
Aufsicht über einen Jugendlichen 
a. im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit   
    zukommt, 
b. vom Erziehungsberechtigten dauernd   
    oder im Einzelfall anvertraut wurde  
    (mit schriftlicher Einverständniser- 
    klärung) oder 
c. aufgrund einer Entscheidung des     
    Gerichts oder durch Maßnahmen im 
    Rahmen der Jugendwohlfahrt über- 
    tragen wurde;

5.  Jugendschutzbestimmungen: Gebote 
und Verbote dieses Landesgesetzes so-
wie die aufgrund dieses Landesgesetzes 
erlassenen Bescheide, Verordnungen und 
Maßnahmen;

6.  Unternehmer: natürliche oder juris- 
tische Personen, die eine Tätigkeit 
selbstständig, regelmäßig und in der 
Absicht, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, 
ausüben;

7.  Veranstalter: wer eine Veranstaltung 
nach dem OÖ Veranstaltungssicherheits-
gesetz durchführt.

§ 6 Testkäufe
(1)  Die Landesregierung kann Organisationen, die in der 

Jugendarbeit oder Suchtprävention tätig sind, beauf-
tragen, Testkäufe durchzuführen. Dabei kann sie die zur 
ordnungsgemäßen Durchführung von Testkäufen erforder-
lichen Anordnungen treffen.

(2)  Verstößt die Organisation gegen ihre Verpflichtungen,  
hat die Landesregierung den Auftrag zu entziehen.

§ 7  Glücksspielautomaten,  
Glücksspiele und Wetten

(1)   Jugendlichen ist verboten: 
1.  die Teilnahme an Ausspielungen gemäß § 2 des  

Glücksspielgesetzes sowie der Aufenthalt in Räumen,  
in denen diese durchgeführt werden;

     2.  der Abschluss sowie die Vermittlung von Wetten, die 
Teilnahme an der gewerbsmäßigen Vermittlung von 
Wettkunden sowie der Aufenthalt in Räumen oder an 
sonstigen Orten, wo überwiegend Wetten abgeschlos-
sen, vermittelt oder Wettkunden vermittelt werden.

(2)  Die Verbote des Abs. 1 gelten nicht für Tombolas, Glücks-
häfen, Juxausspielungen gemäß § 4 Abs. 5 sowie Waren-
ausspielungen gemäß § 4 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes. 

(3)  Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr gelten die Verbote 
gemäß Abs. 1 nicht für die Teilnahme an Spielen wie 
Zahlenlotterien, Klassenlotterien, Nummernlotterien, 
Sofortlotterien, Zusatzspielen, Lotto, Totto und Turnieren 
gemäß § 4 Abs. 6 des Glücksspielgesetzes.

§ 11 Altersnachweis
(1)  Wer behauptet, Jugendschutzbestimmungen 

nicht zu verletzen, weil er das entsprechende 
Alter schon überschritten hat, hat dies im 
Zweifel nachzuweisen. Als Nachweis zuläs-
sig ist jede amtliche Bescheinigung oder ein 
Lichtbildausweis der Verkehrsbetriebe oder 
eine Erklärung durch eine anwesende Auf-
sichtsperson im Sinn des § 2 Z 4, aus denen 
die Identität und das Alter des Jugendlichen 
einwandfrei hervorgehen.

(2)  Als amtliche Bescheinigungen im Sinn des 
Abs. 1 kommen insbesondere in Betracht:  
Personalausweis, Pass, Führerschein, über-
haupt alle amtlichen Lichtbildausweise. 

(3)  Die Landesregierung kann als Nachweis im 
Sinn des Abs. 1 sonstige Lichtbildausweise 
durch Verordnung anerkennen, wenn aus ihnen 
die Identität und das Alter der jugendlichen 
Person einwandfrei hervorgehen und aufgrund 
ihrer Beschaffenheit und Gestaltung eine  
Fälschung weitgehend auszuschließen ist. 

§ 15  Inkrafttreten und 
Schlussbestimmungen

(1)  Dieses Landesgesetz tritt mit 
1. Oktober 2001 in Kraft. 

(2)  § 12 Abs. 1 Z 3 ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass 
der Verkauf von Alkohol und 
Tabakwaren an Jugendliche, 
die diese nicht erwerben und 
konsumieren dürfen, durch 
Automaten nicht strafbar ist.

(3)  Dieses Landesgesetz tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2018 
außer Kraft.

§ 8 Alkohol, Tabak und Drogen
(1)   Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist der Erwerb und der Kon-

sum von Tabakwaren und von alkoholischen Getränken verboten. Jugendlichen 
ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ist der Erwerb und der Konsum von ge-
brannten alkoholischen Getränken, auch in Form von Mischgetränken, verbo-
ten. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten auch dann, wenn alkoholische 
Getränke durch Absorbierung an einen pulver-, pastenförmigen oder anderen 
Trägerstoff gebunden werden. 

(1a)  Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist der Erwerb und Konsum 
von Wasserpfeifen (Shisha), E-Shishas und E-Zigaretten und den dafür not- 
wendigen Tabaken, Melasse-Mischungen und Liquids zur Verbrennung bzw. 
Verdampfung verboten.

(2)   An Jugendliche dürfen keine alkoholischen Getränke oder Tabakwaren abge- 
geben werden, welche sie im Sinn des Abs. 1 nicht erwerben und konsumieren 
dürfen.

(3)   Ausgenommen vom Verbot des Erwerbs von alkoholischen Getränken und Tabak-
waren gemäß Abs. 1 sind Jugendliche in Erfüllung der Aufgaben ihrer beruf-
lichen Ausbildung oder Beschäftigung. 

(4)   Jugendlichen ist die missbräuchliche Verwendung von Drogen und Stoffen, die 
nicht unter das Suchtmittelgesetz fallen, die jedoch allein oder in Verbindung 
mit anderen Stoffen eine Betäubung, Aufputschung oder Stimulierung herbei-
führen können, verboten.

§ 5 Aufenthalt von Jugendlichen
(1)   Jugendlichen ist der Aufenthalt an allgemein zugänglichen 

Orten (z. B. Plätze, Straßen, Parks, Freigelände), in Gast-
gewerbebetrieben im Sinn der Gewerbeordnung 1994, in 
Buschenschenken, bei öffentlichen Veranstaltungen im Sinn 
des OÖ Veranstaltungssicherheitsgesetzes und Kinovorfüh-
rungen erlaubt 
1.  ohne Begleitung einer Aufsichtsperson 

a. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5.00 Uhr  
    bis 22.00 Uhr, 
b. vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 16. Lebens- 
    jahr von 5.00 Uhr bis 24.00 Uhr, 
c. ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ohne zeitliche  
    Begrenzung,

      2.  in Begleitung einer Aufsichtsperson bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr ohne zeitliche Begrenzung, sofern dies 
mit den Zielen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 vereinbar ist und 
das Wohl des Jugendlichen nicht gefährdet ist.

(1a)  Wenn es sich bei der Aufsichtsperson gemäß Abs. 1 Z 2  
um eine Person im Sinn des § 2 Z 4 lit. b handelt, hat  
diese eine schriftliche Einverständniserklärung der bzw.  
des Erziehungsberechtigten mitzuführen. Ausgenommen 
davon sind Aufsichtspersonen bei internen Aktivitäten von 
Jugendorganisationen, die im Landesjugendbeirat vertreten 
sind. 

(2)   Jugendlichen ist der Aufenthalt verboten 
1.  in Nachtklubs und vergleichbaren Vergnügungsbetrieben, 

      2.  in Gebäuden, Wohnungen oder einzelnen Räumlich-
keiten, die der Anbahnung oder Ausübung von Sexual-
dienstleistungen gemäß § 2 OÖ Sexualdienstleistungsge-
setz dienen,

      3.  in Lokalen, in denen ausschließlich Getränke mit  
gebranntem Alkohol ausgeschenkt werden,

      4.  in sonstigen Betriebsräumlichkeiten oder bei Veranstal-
tungen, sofern diese wegen ihrer Art, Lage, Ausstattung 
oder Betriebsweise Jugendliche in ihrer körperlichen, 
geistigen, sittlichen, seelischen oder sozialen Entwick-
lung gefährden können.

(3)   Die Bezirksverwaltungsbehörde kann mit Verordnung den 
Aufenthalt von Jugendlichen in bestimmten Betrieben, bei 
bestimmten Veranstaltungen oder auf bestimmten Liegen-
schaften zeitlich begrenzen oder gänzlich verbieten, wenn 
dort eine Gefährdung der körperlichen, geistigen, sitt-
lichen, seelischen oder sozialen Entwicklung der Jugend-
lichen zu befürchten ist.
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Thomas Stockinger Peter Frömmel

Das Gastgewerbe, aber auch viele an-
dere Branchen der Wirtschaft, hat an 
vielen Ecken „Baustellen“ zu bearbei-
ten. Es sieht oft so aus, dass das „ver-
trägliche Ausmaß“ überschritten ist, 
wird jedenfalls von einigen so darge-
stellt. Zeitgleich gibt es neue Konzep-
te in neuen Betrieben, die mit Energie 
und Freude in die Branche einsteigen 
und die Jammereien der Etablierten 
unverständlich finden. Wohl gemerkt: 
Das gilt nicht nur für die Quick-Ser-
vice-Szene, das gibt’s auch in der ganz 
traditionellen Gastro-Schiene, wenn 
gleich zeitgeistiger definiert. Und zu-
gegeben, natürlich ist die wirtschaftli-
che Situation für Betriebe der Branche 
im urbanen Bereich um einiges besser! 

Der „Aufreger“ Registrierkasse ist 
jedenfalls bei den Neugründern über-
haupt kein Thema, aber auch viele be-
stehende Betriebe verstehen die Po-
sition der Interessenvertretung nicht 
mehr, wenn wir generell gegen die 
Registrierkasse meckern.

In vielen Nachverhandlungen ist ja 
noch die eine oder andere Verbes-
serung zur praktischen Umsetzung 
geglückt (siehe Insider 12/2015). Lo-
kalaugenschein quer durch Europa, 
insbesondere Italien und Spanien 

zeigt, dass „auch Trauben von Gästen“ 
vor dem Tresen z.B. in Tapas-Bars mit 
vielen Bestellungen, lauter Kleinig-
keiten, den Betrieb nicht zusammen-
brechen lassen, trotz Ausgabe eines 
Kassenbons.

Aber das ist nur eine Baustelle, eine 
weitere ist das Tabakgesetz. Auch 
dazu ist inzwischen die überwiegende 
Meinung der Gastronomen, dass die 
österreichische Regelung mit langer 
Übergangsfrist bis 1.5.2018 eigentlich 
nicht mehr zeitgemäß ist. Aber natür-
lich gibt es auch einige, die sehen ihr 
Betriebskonzept in aktueller Form mit 
einem generellen Rauchverbot nicht 
mehr. Also Themen die spalten, nicht 
nur in der Branche, sondern auch bei 
den Gästen.
 
Ein Thema, das für die gesamte Bran-
che gravierend ist, ist der herrschende 
Mangel an MitarbeiterInnen. Wir sind 
noch immer der Meinung, dass deshalb 
Betroffene aus der Branche als Testi-
monials die Sicht der Dinge am bes-
ten zurechtrücken können. Wenn ein 
Mitarbeiter erklärt, warum er gerne 
in der Branche arbeitet, dann ist das 
glaubwürdig und drängt negatives Ge-
rede, oft aus Gerüchten, zurück. Und 
es muss uns ganz einfach gelingen, 

das Image um die Arbeitsplätze im 
Tourismus zu verbessern, wenn nicht, 
bleiben wir auf der Strecke. Das ist 
der Grund für die gestartete Image-
kampagne, für die wir auch sehr viel 
Zuspruch bekommen haben, allerdings 
auch negative Äußerungen so mit dem 
Hinweis: Kümmert euch um das Regis-
trierkassen-Thema etc.

Wir wollen das eine durch das ande-
re nicht schönreden bzw. vergessen 
machen oder ersetzen, wir sehen es 
ganz einfach als zusätzliche Baustel-
le, die wir auch bearbeiten müssen, 
und das im Interesse der Gesamtbran-
che. Denken Sie einfach noch einmal 
in Ruhe darüber nach. Sind Sie dann 
der Meinung, dass es Sinn macht, bei 
der Imagekampagne dabei zu sein, 
geben Sie auch Ihren MitabeiterInnen 
die Chance, als Testimonial eine große 
Bühne betreten zu können. Als kom-
munikative Branche gehört ja auch ein 
bisschen Selbstdarstellung dazu. Konn-
ten wir Sie von der Notwendigkeit die-
ser Imagekampagne nicht überzeugen, 
sehen Sie uns diese Aktivität nach. Wir 
finden es allemal besser, vieles an vie-
len Baustellen zu versuchen,

meinen Ihr



Wie die Sozialpartner bereits beim letzten 
KV-Abschluss Anfang Mai vereinbart haben, 
wird die flexible Gestaltung der Nacht-
ruhe für Saisonbetriebe des Hotel- und 
Gastgewerbes im notwendigen Ausmaß 
umgesetzt. Die Sozialpartner halten Wort 
und ziehen bei bedeutenden Projekten an 
einem Strang. Nun liegen die Details vor.

Start für eigenes Ruhezeitkonto
am 1. März 2016
Konkret geht es um die im Kollektivvertrag 
festgelegten notwendigen Ausführungsbe-
stimmungen. Wie vereinbart, kann die fle-
xible Gestaltung der Nachtruhe somit am 1. 
März 2016 in Kraft treten. Es wurde festge-
legt, dass die Vereinbarung für vollzeitbe-
schäftigte ArbeiterInnen in Küche und Ser-
vice in Saisonbetrieben gilt. Diese Betriebe 
müssen Halbpension anbieten, also einen 
Schwerpunkt auf Frühstück und Abend-
essen haben. Während der Dauer der Be-
schäftigung muss den ArbeiterInnen eine 
Unterkunft zur Verfügung gestellt werden 
bzw. darf der Wohnsitz nicht weiter als 30 
km vom Betrieb entfernt sein.

Ruhezeitkonto wird eingeführt
Ab März 2016 kann die Ruhezeit unter be-
stimmten Voraussetzungen auf acht Stun-
den verkürzt werden und wird auf einem 
eigens eingerichteten Ruhezeitkonto er-
fasst. Parallel dazu führen die Unterneh-
merInnen Arbeitsaufzeichnungen durch. 
Das Ruhezeitkonto ist möglichst zeitnah 
- in Früh- oder Abenddienstblöcken im 
Mindestausmaß von drei Stunden - abzu-
bauen. Um einen höheren Erholungswert 
für die ArbeitnehmerInnen sicherzustellen, 
empfehlen die Sozialpartner Ruhezeiten in 
ganzen Tagen (8 Stunden) abzubauen. Wird 
stundenweise abgegolten, dann sind die 
Ruhestunden von der täglichen Höchstar-
beitszeit abzuziehen. 

Beispiel: Werden von der 10-stündigen 
Höchstarbeitszeit vier Stunde Ruhezeit ab-
gezogen, bleiben somit sechs Stunden über, 
in denen die Beschäftigten im Einsatz sein 
dürfen. Ist es nicht möglich das Ruhezeit-
konto bis zum Ende der Beschäftigung voll-
ständig abzubauen, so verlängert diese Zeit 
die Dauer der Beschäftigung. Hat eine Ar-

beitnehmerin oder ein Arbeitnehmer z.B. 
noch 16 Stunden auf dem Ruhezeitkonto, 
so verlängert sich die Dauer der Beschäfti-
gung um zwei Tage.

Umfassende Information für
Betriebe und Beschäftigte 
Beide Sozialpartner betonen, dass die 
Vorlaufzeit bis zum Start der flexiblen 
Nachtruhe am 1. März 2016 für intensi-
ve Schulungen der Betriebe, aber auch 
für umfangreiche Informationen für die 
Beschäftigten genutzt wird. So soll ein 
rechtlich korrekter Start der Änderungen 
sichergestellt werden. Möglich gemacht 
wurde die neue Ruhezeitregelung durch 
die konsequente gemeinsame Arbeit, un-
terstreichen die Verhandlungsführer der 
WKÖ und der Gewerkschaft vida. Gerold 
Royda (Obmann der Fachgruppe Hotelle-
rie) ist für Sie unermüdlich im Einsatz bei 
den KV-Verhandlungen mit den Sozialpart-
nern. Für ihn steht fest, dass man diesen 
fruchtbaren Schwung nun für kommende 
Verhandlungen für weitere Teile des Rah-
menrechts mitnehmen muss. 

WIE RICHTIG UND/ODER SERIÖS KÖNNEN GÄSTE BESCHWERDEN GEWERTET WERDEN?

DER RICHTIGE UMGANG MIT GÄSTE-
BESCHWERDEN IN SOZIALEN MEDIEN

Ob seriös und richtig – ist immer subjektiv zu betrachten. Aus der Erfahrung heraus kann aber bestätigt werden, 
dass beinahe jede Beschwerde begründet ist. Dh. Beschwerden jeglicher Art – ob persönlich oder im Internet 
sollten ernst genommen werden. Es ist der Ausdruck des Gastes, wie bei Ihm/Ihr die gastronomische Leistung 
angekommen ist.

ANITA MOSER, Administratorin von den Facebook-Gruppen „Linz isst…“ und „Mein lieblings Wirtshaus“

Grundsätzlich ist zu den Gastro-Foren und Blogs zu sagen, 
dass uns Gastronomen und Hoteliers hier einer der wich-
tigsten Kontakte und Kommunikationsebenen zu unseren 
Gästen genommen wurde. Hatte man früher Gelegenheit, 
die eine oder andere Panne von Mitarbeitern in einem 
klärendem Gespräch noch vor Ort wieder gut zu machen, 
scheint es zu einem neuen Sport geworden zu sein, schon 
während des Restaurantbesuches seine positiven, leider 
aber meistens die negativen Eindrücke anonym und ohne 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen der gigantischen 
Social-Genusswelt kund zu tun.
Insider wissen, dass Hotel- und Gastro-Fast Food Ketten 
mit ihren tausenden Mitarbeitern permanent selbst dafür 
sorgen, dass die positiven Meldungen in den wichtigsten 
Blogs überwiegen. Diese leider vielfach gefälschten Prak-
tiken erklären aber auch, dass der gelernte Gast sich sein 
Urteil selbst bildet und sich nicht nur auf die wie Heu-
schrecken über die Gastronomie herfallenden Rankings 
und Blogs verlässt.

GÜNTER HAGER, Wirt (Josef, Linz)

Jede Beschwerde sollte ernst genommen werden! Gerade 
in der Gastronomie- und Hotellerie ist es wichtig, dass 
die Kundenzufriedenheit sofort nach dem Aufenthalt ab-
gefragt wird. Damit können schon erste Beanstandungen 
abgefangen und in neutrale bzw. positive Bewertungen 
umgewandelt werden, bevor sie im Internet landen. Muss 
man im Nachhinein auf Online-Beschwerden reagieren, ist 
man immer Zweiter, da die Internetnutzer diese Bewertun-
gen meist schon gelesen haben.
Tipp: Finden sie heraus in welchen sozialen Medien und 
Internetportalen ihr Unternehmen gelistet ist! 
Online wird über ihr Unternehmen gesprochen. Egal ob sie 
mit dabei sind oder nicht!

MICHAEL REITER, Social Media Experte
(www.michaelreiter.net)

WIE KANN/SOLL MAN ALS GESCHÄFTSFÜHRER/BETRIEBSLEITER MIT BESCHWERDEN IN 
DEN SOZIALEN MEDIEN UMGEHEN?

Grundregel: Löschen sie niemals negative Kommentare oder Bewertungen, 
sofern diese nicht gegen ethisch-moralische Grundsätze verstoßen! Reagie-
ren sie so schnell und angemessen wie möglich. Versuchen sie den Grund 
der Beschwerde herauszufinden. Bieten sie Lösungen an, um Kunden und 
anderen Internetnutzern zu zeigen, dass ihnen Kundenzufriedenheit wichtig 
ist. Ihre Reaktionen sollten direkt bei der Kundenbewertung sichtbar wer-
den, damit andere User sehen, dass sie auf Kritik reagieren und diese ernst 
nehmen! Fehler können immer passieren wo Menschen mit Menschen zu tun 
haben. Gerade in sozialen Medien sollte das auch der Kunde spüren und 
nachempfinden können.

MICHAEL REITER, Social Media Experte (www.michaelreiter.net)

Ich steh da hinter den absoluten Ken-
nern der wirklich großen Gastro- und 
Reiseblog-Szene, wenn es diesen Profis, 
wo nicht gefällt wird darüber geschwie-
gen, es gibt genug Mist in unserer Welt, 
diesen auch noch zu verbreiten, hat ab-
solut keine Klasse und ist unseriös. Wir 
Wirte müssen damit leben und haben 
meistens nicht Zeit oder auch die fehlen-
den Kenntnisse, mit diesem gigantischen 
Medium fertig zu werden. Allerdings im 
Zeitalter der Social Medien werden auch 
wir lernen müssen, damit zu leben, im-
merhin profitieren wir ja auch damit!

GÜNTER HAGER, Wirt (Josef, Linz)

 » Auf jede Beschwerde zeitnahe nach dem Motto „der Gast 
ist König“ reagieren (Vielen Dank für das Feedback,...) 

 » ONLINE und öffentlich auf keine Details eingehen
 » Für die genauere Abklärung und Erläuterung der Fakten 

den Poster direkt und persönlich kontaktieren

ANITA MOSER, Administratorin von den Facebook-Gruppen
„Linz isst…“ und „Mein lieblings Wirtshaus“

Die Sozialpartner schaffen gemeinsam zeitgemäße Rahmenbedingungen

FÜR SIE UND DIE BRANCHE 
ERREICHT BZW. DURCHGEFÜHRT:

EINIGUNG BEI DER NACHTRUHE:

P Keine Nährwertkennzeichnung für das Gastgewerbe

Keine Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln im 
 Gastgewerbe

Veranstaltungssicherheitsgesetz: Erleichterungen bei 
Veranstaltungen

Neuer Kollektivvertrag mit längerer Durchrechnung 
(26 Wochen), Bekenntnis zur Änderung bei Nachtruhe

Pegasus-Sonderpreis Tourismus + Gastronomie zur 
Imagehebung der Branche

Förderaktion Musik im Gasthaus 

Aushang Jugendschutzgesetz neu aufgelegt

Selbstcheck barrierefreies Bauen installiert

Staatsmeisterschaften der gastgewerblichen 
 Lehrberufe ausgerichtet

Gastgartenwahl zur Erhöhung des Branchen-Image

Fernsehen während der Ski-WM frei

Imagekampagne: Gastronomie/Hotellerie: „Das richtige 
für mi“ – Das Schöne & Gute an Tourismusarbeitsplätzen

Registrierkasse: Handelsübliche Warenbezeichnung 
reicht, Straffreiheit bis Sommer 2016

Rauchverbot mit langer Übergangsfrist bis 1.5.2018

Datenerhebung & –pflege, um Betriebe für Online-
Marketing fit zu machen

Stopp der Paragastronomie

Get A Job & Junior-Koch-Challenge zur Lehrlingswerbung

Wir behalten für Sie im Auge/Forderungen der Branche:
Gesetzliche Regelung zur Vermeidung von 
 Lebensmittelabfall verhindern

Senkung der Umsatzsteuer auf wiederrum 10% auf Logis

Pauschalreise-Richtlinie: Bei innerstaatlicher 
 Umsetzung Status quo erhalten

Sharing economy: Wettbewerbsverzerrung mit 
 Amateurwirtschaft verhindern

Allergen-Information: Rücknahme von Überregulierung

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

4 5

INSIDERINTERESSENVERTRETUNG

01/2016



Details zu den Förderbedingungen und Antragsformular unter 
www.land-oberoesterreich.gv.at
(Suchbegriff: 1plus1)

Für Auskünfte und Anmeldungen steht Ihnen
Frau Ingrid Fölsner unter T 05-90909-4611 oder 
E tourismus1@wkooe.at gerne zur Verfügung.

 Sie können diese jederzeit gerne per E-Mail an 
tourismus1@wkooe.at oder unter

T 05-90909-4611 bestellen.

ARBEITSMAPPE HYGIENE 
(HACCP)

GASTGARTENSCHILD
Plastikschild im Format A 3. 
Preis: € 6,-/Stück 

6 7

INSIDER

01/2016

BRANCHENSERVICE

Die Initiative 1plus1 besteht aus einer 
finanziellen Förderung für EPU (Ein-
Personen-Unternehmen) durch das 
Wirtschaftsressort des Landes OÖ so-
wie einer Informationsoffensive und 
Beratungsangebot, koordiniert mit der 
WKOÖ. Ziel der Förderung ist es, Ein-
Personen-Unternehmen (EPU) mittels 
Lohnkostenzuschüsse bei der Einstel-
lung des/der ersten Mitarbeiters/Mitar-
beiterin zu unterstützen.

Wer ist förderbar?
Ein-Personen-Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft, die ihren Sitz 
(oder eine Betriebsstätte) in Oberös-
terreich haben und die erstmals (oder 
nach fünf Jahren wieder) einen Arbeit-
nehmer beschäftigen.

Für welche Arbeitnehmer/innen kann 
die Förderung beantragt werden?
Arbeitslose Personen, die seit mindes-
tens zwei Wochen beim AMS OÖ arbeits-
los gemeldet sind sowie Arbeitssuchen-
de unmittelbar nach Beendigung ihrer 
Ausbildung (zB. Lehrabschluss, HAK, 
HTL bis hin zum Uni-Abschluss). Das Ar-
beitsverhältnis muss mindestens einer 
50-Prozent-Anstellung entsprechen.

Wie hoch ist die Förderung? 
Das Land OÖ gewährt als Ergänzung zur 

Förderung „Beihilfe für Ein-Personen-
Unternehmen“ des AMS OÖ für einen 
befristeten Zeitraum eine Unterstüt-
zung für EPU: In den ersten drei Mo-
naten sowie in den Monaten 10-12 des 
neuen Beschäftigungsverhältnisses för-
dert das Land OÖ das Bruttoentgelt mit 
50 Prozent (Obergrenze: 50 Prozent der 
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage)

DIE FÖRDERUNG GILT AB
1.12.2015 BIS 31.12.2016.

1PLUS1: FÖRDERUNG DER EINSTELLUNG 
DES ERSTEN MITARBEITERS SERVICEANGEBOT IHRER FACHGRUPPE

Nach wie vor bietet die Fachgruppe Gastronomie Ihren Mit-
gliedern drei Vortestgeräte zur Atem-Alkoholmessung, wie 
sie auch von der Polizei verwendet werden, zum kostenlosen 
Verleih an. Verrechnet werden lediglich die benötigten hy-
gienischen Einweg-Mundstücke zum Preis von € 0,30/Stück.

Um möglichst viele Betriebe damit bedienen zu können, ist 

die Verleihzeit auf maximal zwei Wochen beschränkt. Das 
Gerät ist persönlich abzuholen und zurückzubringen.

 ALKOMAT-VORTESTGERÄTE
ZUM AUSLEIHEN

Um Ihnen den betrieblichen Ablauf etwas zu erleichtern, 
stellen Ihnen die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie 
einige Materialien zur Verfügung.

Der WKÖ-Fachverband Hotellerie star-
tet gemeinsam mit dem europäischen 
Dachverband HOTREC eine eigene "DI-
REKT BUCHEN"-Kampagne. Nichts er-
setzt den direkten Gästekontakt. Ein 
eigener Internetauftritt mit Direktbu-
chungsmöglichkeit ist die Auslage je-
des Hotels! Nützen Sie diese Chance. 
Der Kerngedanke der Initiative ist, 
bei Gästen die Angebotsvorteile einer 
direkten Buchung in Erinnerung zu ru-
fen. Es steht allen Beherbergungsbe-

trieben das „DIREKT BUCHEN“-Logo 
kostenfrei über die Webseite
 www.bookdirectshop.eu zum Down-
load zur Verfügung.
Darüber hinaus werden über einen 
eigens eingerichteten Online-Shop 
zusätzliche Merchandising-Artikel wie 
Aufkleber, Flyer, Aufsteller etc. für 
eine erfolgreiche Gästekommunikati-
on angeboten. Damit die unmittelbare 
Beziehung zwischen Gast und Gastge-
ber wieder im Vordergrund steht. 

DIREKT BUCHEN

GASTRONOMIEGUTSCHEINE
Die Gutscheine sind mit € 10,- und € 20,- 
erhältlich (Blöcke zu je 20 Stück).

AUFKLEBER
"SORRY KEIN ALKOHOL +
NIKOTIN UNTER 16"
Der knallgelbe, unübersehbare Aufkleber 
(Größe: 22 x 7,5 cm) soll Jugendlichen, aber 
auch deren  Eltern zeigen, dass in Ihrem Lokal 
der Jugendschutz ernst genommen wird.

BADEZIMMERAUFKLEBER

Hinweisaufkleber 
für Gästezimmer in 
5 Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Französisch, 
Italienisch und Tsche-
chisch) -
Größe: 12x17,5 cm.

Diese haben den umweltschonenden Umgang 
mit Bade- und Handtüchern zum Inhalt.

Impressum / Herausgeber: Fachgruppen Gastronomie & Hotellerie, Hessenplatz 3, 4020 Linz

Auszug aus dem 
OÖ Jugendschutzgesetz 

vom 7.9.2001 – LGBI 93/2001 in der Fassung vom 1.12.2014

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieses Landesgesetzes sind:
1.  Jugendliche: Minderjährige bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres;
2.  Erwachsene: Personen, die das 18. Le-

bensjahr vollendet haben; verheiratete 
Jugendliche und Jugendliche, die den 
Präsenzdienst, Ausbildungsdienst oder 
Zivildienst leisten, werden Erwachsenen 
gleichgehalten;

3.  Erziehungsberechtigte: Eltern, Eltern-
teile oder sonstige Personen, denen im 
Einzelfall nach bürgerlichem Recht ein 
Erziehungsrecht zusteht;

4.  Aufsichtspersonen: Erziehungsbe-
rechtigte sowie Erwachsene, denen die 
Aufsicht über einen Jugendlichen 
a. im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit   
    zukommt, 
b. vom Erziehungsberechtigten dauernd   
    oder im Einzelfall anvertraut wurde  
    (mit schriftlicher Einverständniser- 
    klärung) oder 
c. aufgrund einer Entscheidung des     
    Gerichts oder durch Maßnahmen im 
    Rahmen der Jugendwohlfahrt über- 
    tragen wurde;

5.  Jugendschutzbestimmungen: Gebote 
und Verbote dieses Landesgesetzes so-
wie die aufgrund dieses Landesgesetzes 
erlassenen Bescheide, Verordnungen und 
Maßnahmen;

6.  Unternehmer: natürliche oder juris- 
tische Personen, die eine Tätigkeit 
selbstständig, regelmäßig und in der 
Absicht, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, 
ausüben;

7.  Veranstalter: wer eine Veranstaltung 
nach dem OÖ Veranstaltungssicherheits-
gesetz durchführt.

§ 6 Testkäufe
(1)  Die Landesregierung kann Organisationen, die in der 

Jugendarbeit oder Suchtprävention tätig sind, beauf-
tragen, Testkäufe durchzuführen. Dabei kann sie die zur 
ordnungsgemäßen Durchführung von Testkäufen erforder-
lichen Anordnungen treffen.

(2)  Verstößt die Organisation gegen ihre Verpflichtungen,  
hat die Landesregierung den Auftrag zu entziehen.

§ 7  Glücksspielautomaten,  
Glücksspiele und Wetten

(1)   Jugendlichen ist verboten: 
1.  die Teilnahme an Ausspielungen gemäß § 2 des  

Glücksspielgesetzes sowie der Aufenthalt in Räumen,  
in denen diese durchgeführt werden;

     2.  der Abschluss sowie die Vermittlung von Wetten, die 
Teilnahme an der gewerbsmäßigen Vermittlung von 
Wettkunden sowie der Aufenthalt in Räumen oder an 
sonstigen Orten, wo überwiegend Wetten abgeschlos-
sen, vermittelt oder Wettkunden vermittelt werden.

(2)  Die Verbote des Abs. 1 gelten nicht für Tombolas, Glücks-
häfen, Juxausspielungen gemäß § 4 Abs. 5 sowie Waren-
ausspielungen gemäß § 4 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes. 

(3)  Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr gelten die Verbote 
gemäß Abs. 1 nicht für die Teilnahme an Spielen wie 
Zahlenlotterien, Klassenlotterien, Nummernlotterien, 
Sofortlotterien, Zusatzspielen, Lotto, Totto und Turnieren 
gemäß § 4 Abs. 6 des Glücksspielgesetzes.

§ 11 Altersnachweis
(1)  Wer behauptet, Jugendschutzbestimmungen 

nicht zu verletzen, weil er das entsprechende 
Alter schon überschritten hat, hat dies im 
Zweifel nachzuweisen. Als Nachweis zuläs-
sig ist jede amtliche Bescheinigung oder ein 
Lichtbildausweis der Verkehrsbetriebe oder 
eine Erklärung durch eine anwesende Auf-
sichtsperson im Sinn des § 2 Z 4, aus denen 
die Identität und das Alter des Jugendlichen 
einwandfrei hervorgehen.

(2)  Als amtliche Bescheinigungen im Sinn des 
Abs. 1 kommen insbesondere in Betracht:  
Personalausweis, Pass, Führerschein, über-
haupt alle amtlichen Lichtbildausweise. 

(3)  Die Landesregierung kann als Nachweis im 
Sinn des Abs. 1 sonstige Lichtbildausweise 
durch Verordnung anerkennen, wenn aus ihnen 
die Identität und das Alter der jugendlichen 
Person einwandfrei hervorgehen und aufgrund 
ihrer Beschaffenheit und Gestaltung eine  
Fälschung weitgehend auszuschließen ist. 

§ 15  Inkrafttreten und 
Schlussbestimmungen

(1)  Dieses Landesgesetz tritt mit 
1. Oktober 2001 in Kraft. 

(2)  § 12 Abs. 1 Z 3 ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass 
der Verkauf von Alkohol und 
Tabakwaren an Jugendliche, 
die diese nicht erwerben und 
konsumieren dürfen, durch 
Automaten nicht strafbar ist.

(3)  Dieses Landesgesetz tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2018 
außer Kraft.

§ 8 Alkohol, Tabak und Drogen
(1)   Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist der Erwerb und der Kon-

sum von Tabakwaren und von alkoholischen Getränken verboten. Jugendlichen 
ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ist der Erwerb und der Konsum von ge-
brannten alkoholischen Getränken, auch in Form von Mischgetränken, verbo-
ten. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten auch dann, wenn alkoholische 
Getränke durch Absorbierung an einen pulver-, pastenförmigen oder anderen 
Trägerstoff gebunden werden. 

(1a)  Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist der Erwerb und Konsum 
von Wasserpfeifen (Shisha), E-Shishas und E-Zigaretten und den dafür not- 
wendigen Tabaken, Melasse-Mischungen und Liquids zur Verbrennung bzw. 
Verdampfung verboten.

(2)   An Jugendliche dürfen keine alkoholischen Getränke oder Tabakwaren abge- 
geben werden, welche sie im Sinn des Abs. 1 nicht erwerben und konsumieren 
dürfen.

(3)   Ausgenommen vom Verbot des Erwerbs von alkoholischen Getränken und Tabak-
waren gemäß Abs. 1 sind Jugendliche in Erfüllung der Aufgaben ihrer beruf-
lichen Ausbildung oder Beschäftigung. 

(4)   Jugendlichen ist die missbräuchliche Verwendung von Drogen und Stoffen, die 
nicht unter das Suchtmittelgesetz fallen, die jedoch allein oder in Verbindung 
mit anderen Stoffen eine Betäubung, Aufputschung oder Stimulierung herbei-
führen können, verboten.

§ 5 Aufenthalt von Jugendlichen
(1)   Jugendlichen ist der Aufenthalt an allgemein zugänglichen 

Orten (z. B. Plätze, Straßen, Parks, Freigelände), in Gast-
gewerbebetrieben im Sinn der Gewerbeordnung 1994, in 
Buschenschenken, bei öffentlichen Veranstaltungen im Sinn 
des OÖ Veranstaltungssicherheitsgesetzes und Kinovorfüh-
rungen erlaubt 
1.  ohne Begleitung einer Aufsichtsperson 

a. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5.00 Uhr  
    bis 22.00 Uhr, 
b. vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 16. Lebens- 
    jahr von 5.00 Uhr bis 24.00 Uhr, 
c. ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ohne zeitliche  
    Begrenzung,

      2.  in Begleitung einer Aufsichtsperson bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr ohne zeitliche Begrenzung, sofern dies 
mit den Zielen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 vereinbar ist und 
das Wohl des Jugendlichen nicht gefährdet ist.

(1a)  Wenn es sich bei der Aufsichtsperson gemäß Abs. 1 Z 2  
um eine Person im Sinn des § 2 Z 4 lit. b handelt, hat  
diese eine schriftliche Einverständniserklärung der bzw.  
des Erziehungsberechtigten mitzuführen. Ausgenommen 
davon sind Aufsichtspersonen bei internen Aktivitäten von 
Jugendorganisationen, die im Landesjugendbeirat vertreten 
sind. 

(2)   Jugendlichen ist der Aufenthalt verboten 
1.  in Nachtklubs und vergleichbaren Vergnügungsbetrieben, 

      2.  in Gebäuden, Wohnungen oder einzelnen Räumlich-
keiten, die der Anbahnung oder Ausübung von Sexual-
dienstleistungen gemäß § 2 OÖ Sexualdienstleistungsge-
setz dienen,

      3.  in Lokalen, in denen ausschließlich Getränke mit  
gebranntem Alkohol ausgeschenkt werden,

      4.  in sonstigen Betriebsräumlichkeiten oder bei Veranstal-
tungen, sofern diese wegen ihrer Art, Lage, Ausstattung 
oder Betriebsweise Jugendliche in ihrer körperlichen, 
geistigen, sittlichen, seelischen oder sozialen Entwick-
lung gefährden können.

(3)   Die Bezirksverwaltungsbehörde kann mit Verordnung den 
Aufenthalt von Jugendlichen in bestimmten Betrieben, bei 
bestimmten Veranstaltungen oder auf bestimmten Liegen-
schaften zeitlich begrenzen oder gänzlich verbieten, wenn 
dort eine Gefährdung der körperlichen, geistigen, sitt-
lichen, seelischen oder sozialen Entwicklung der Jugend-
lichen zu befürchten ist.

Jugendschutzgesetz OOE.indd   Alle Seiten 09.07.15   10:29

AUSZUG AUS DEM JUGEND-
SCHUTZGESETZ
im Format A3. Aushangpflichtig!!
...alle weiteren aushang pflichtigen Gesetze 
finden Sie auf www.wko.at

Lieber Gast !  Für eine bessere Umwelt: 
4 Handtücher auf  dem Boden heißt:  

„Bitte austauschen !“
4 Handtücher zurück auf  den Halter bedeutet: 

„Ich benutze sie ein weiteres Mal.“

Dear Guest !  For a better environment:
4 Towels on the floor means: „Please change !“
4 Towels back on the rail means:  

„I’ll use them again.“

Cher Client !  
Pour un meilleur environnement:
4 Les serviettes par terre, cela signifie:  

„Changez-les, s.v.p.!“
4 Les serviettes remises sur les porte- 

serviettes, cela signifie: „Je les réutilise.“

Gentile Cliente !  
Per un ambiente migliore:
4 Asciugamani per terra significa:  

„Per cortesia, cambiarli !“
4 Asciugamani rimessi sul portasciugamani 

significa: „Li usero’ un’altra volta.“

Vážení hosté!  Pro ochranu okolí:
4	Ručníky	na	zemi	znamenají:	 
„Prosím	vyměnit	!“

4	Ručníky	na	věšáku	znamenají:	 
„Použiji	ručník	ještě	jednou.“

Unserer Umwelt zuliebe!
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BRANDSCHUTZBLATT
im Format A4.
Soll Ihren Gästen eine Anleitung zum Verhal-
ten im Brandfall sein (3-sprachig: Deutsch, 
Englisch, Französisch)

ZIMMERPREISTAFEL

Vordruck zur Preis-
auszeichnung für 
Ihre Gästezimmer 
- im Format A5.

NEU

NEU
SAISON A von bis

SAISON B von bis

SAISON C von bis

SAISON A €

SAISON B

SAISON C

EINBETT ZWEIBETT ZUSATZBETT

€ €

€ € €

€ € €

Pro Nacht, inklusive Frühstück, Bedienung, MwSt. und Ortstaxe
Per night, including breakfast, service, vat and local tax

€

half board p.P.
HALBPENSION

full board p.P.
VOLLPENSION

€ €

Herzlich willkommen! Bitte deponieren Sie Ihre Wertgegenstände im Hotelsafe an der Rezeption, da 
wir sonst keine Haftung dafür übernehmen können. Ihre Abreise geben Sie uns bitte einen Tag im Voraus 
bekannt und übergeben das Zimmer am Abreisetag bis spätestens 11 Uhr. Mit Wünschen und Anregun-
gen wenden Sie sich direkt an die Hotelleitung.

Welcome! Please deposit your valuables in the hotel safe at the reception: otherwise, we cannot be 
held responsible for any loss. Please let us know the day of your departure one day in advance and 
vacate your room on the day of departure by 11 hrs at the least. If you have any wishes or suggestions, 
please directly contact the hotel management.

Benvenuti! Vi preghiamo di deporre i Vostri oggetti di valore nella cassaforte dell‘ albergo presso la 
reception, altrimenti non possiamo assumerci nessuna responsabilitá in caso di furto. Siete pregati di 
comunicare la Vostra partenza un giorno prima e di lasciare la camera entro le ore 11 del giorno di 
partenza. Per richieste e proposte da parte Vostra rivolgete Vi direttamente alla direzione.

Veuillez déposer vos objets précieux dans le coffre-fort à la réception, faute de quoi nous déclinons toute 
responsabilité en cas de vol. Veuillez nous annoncer votre départ la vieille et libérer la chambre le jour 
du départ à 11 h au plus tard. La direction se tient à votre disposition pour tous remarques et suggestions.

Bienvenide a nuestra Hotel. Rogamos que deposite sus objetos de valor en la caja fuerte del Hotel 
entregándolos en Recepción, ya que de otro modo no nos hacemos responsales de lod mismos. Rogamos 
que nos avise de su partida con un dia de antelación y nos entregue la Ilave de la habitación antes 
de las 11 de la mañana del dia de salida. Para deseos especiales y sugerencias rogamos que se dirija 
directamente a la Dirección del Hotel.

ESTIMADO
CLIENTE

LIEBER GAST

DEAR GUEST

CARI OSPITI

CHER HÔTE

Nr.NEU



Am 2. Dezember fand die Vorentschei-
dung der Junior-Koch-Challenge 2.0 im 
WIFI Linz statt. Mit viel Begeisterung, 
Kreativität und Einsatz waren sie dabei. 
Insgesamt fast 50 Kochlehrlinge und Be-
rufsschüler (Berufsschule Altmünster) 
aus ganz Oberösterreich beteiligten sich 
an der 2. Junior-Koch-Challenge, die 
von den hotspots und der Fachgruppe 
Gastronomie der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich ausgeschrieben wurde. 
Aus den spannenden Rezept-Einreichun-

gen für ein 3-gängiges Menü (vegane 
Vorspeise mit Marchfelder Biopilz, Zi-
tronen Saitling oder Austern Saitling, 
Hauptspeise mit Hoher Ried vom Cult 
Beef und Dessert mit Bränden vom Rei-
setbauer) wurden 16 Finalisten-Menüs 
von einer Jury ausgewählt und die künf-
tigen Jungköchinnen und -köche trafen 
einander in der Lehrabschlussküche des 
WIFI Linz zum Wettbewerbskochen.
Eine Fachjury u.a. mit – Harald Irka 
(jüngster 3-Haubenkoch Österreichs), 

Oliver Sortsch (c+c Pfeiffer Kochstudio), 
Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger 
(Gasthof Hotel Stockinger, Ansfelden), 
Paul Gürtler (Cult Beef) und Bernadette 
Altenburger (ÖGZ) - bewertete die von 
den Kochlehrlingen zubereiteten Menüs 
und wählte das Finalistenteam.
Wer konnte überzeugen und zeigt beim 
großen Finale des „Culinary Art Festivals 
– The Next Generation 2.0“, unter der 
Schirmherrschaft von 3-Hauben-Koch 
Harald Irka noch einmal sein Können. 

Unternehmerin des Monats Dezember 
ist Elisabeth Poringer aus Ried im Inn-
kreis, Geschäftsführerin des Hotels 
„Der Kaiserhof“. WKÖ-Vizepräsidentin 
Ulrike Rabmer-Koller, Landesvorsit-
zende von Frau in der Wirtschaft, 
überreichte der erfolgreichen Unter-
nehmerin die begehrte Auszeichnung. 
Mit 22 Jahren hat Elisabeth Poringer 
das Familienhotel übernommen und 
mit laufenden Investitionen nicht nur 
die Zimmerauslastung, sondern auch 
die Mitarbeiterzahl stark gesteigert. 

Der Kaiserhof ist heute eines der 
führenden Häuser im Innviertel. Mit 
dem konsequenten Setzen auf Qua-
lität hat Elisabeth Poringer in jungen 
Jahren viel Entscheidungsfreude und 
Verantwortungsbewusstsein bewie-
sen. Derzeit werden die Gästezimmer 
umgebaut, um noch mehr den Wün-
schen und Ansprüchen, besonders 
den Geschäftsreisenden entgegen-
zukommen, damit auch in Zukunft 
oö. Topunternehmen ihre Geschäfts-
partner gut aufgehoben wissen.

FRAU IN DER WIRTSCHAFT
zeichnet Unternehmerin des Monats Dezember aus

Jährlich setzen die Wirte des Bezirkes Freistadt mit dem Wirteball. ein star-
kes Zeichen des Zusammenhalts und der Kommunikation.  Am 23. November 
ging der 19. Wirteball  in der Arena Bad Zell über die Bühne, bei der Familie 
Heidi und Josef Naderer. Das Motto „Der Ball rollt…“ war ein starkes Zei-
chen auf die Vorfreude auf die Fußball-EM in Frankreich, so Wirtesprecher 
Josef Aglas. Ein tolles Menü wurde unter Leitung von Kräuterwirt Gerald 
Schimpl gezaubert. Cheerleaders, ein Fußball- Comedy- Jongleur und das 
Elferschießen der Wirtinnen und Wirte sorgten für Action und Gaudi. Die 
Wirtinnen und Wirte genossen den Ball bis in die frühen Morgenstunden. 
Auch Bürgermeister Hubert Tischler, WKO-Obfrau Gabriele Lackner-Strauss 
und WKO-Leiter Dietmar Wolfsegger unterhielten sich prächtig.

WIRTEBALL FREISTADT:
Der Ball rollte, die Wirte tanzten

Foto: Poringer

Peter Frömmel und Gerold  Royda 
gratulieren sehr herzlich!

Am Mittwoch, 27. Jänner ab 18 Uhr ko-
chen die 6 Finalisten im Restaurant CU-
BUS (Ars Electronica Center) in Linz groß 
auf. Unter dem Titel "Culinary Art - The 
Next Generation 2.0" bereiten nun die 
jungen, kreativen Köche/Köchinnen un-
ter Anleitung von Harald Irka ein 6-gän-

giges Dinner zu. Irka selbst wird beim 
Menü den krönenden Abschluss, das 
Dessert, übernehmen. Bei diesem Din-
ner wird dann der Sieger der hotspots 
Junior Koch Challenge bekannt gege-
ben. Dem Gewinner winkt ein 1-wöchi-
ges Praktikum bei 2-Haubenkoch Markus 

Glocker in New York (Bâtard). Ein herz-
liches Dankeschön gilt allen 16 Teilneh-
mern! Sie haben wirklich eine hervorra-
gende Leistung gezeigt und wir sind uns 
sicher, von diesen 16 jungen Damen und 
Herren werden wir noch viel hören, le-
sen und schmecken!

Wir gratulieren bereits jetzt den sechs Finalisten:
 » Daniela Buchriegler, Hotel Miraverde, Bad Hall
 » Stefan Fuchs-Eisner, Hotel & Restaurant Mühltalhof, Neufelden
 » Alexander Huber, Iris Porsche Hotel, Mondsee
 » Stefanie Leonhartsbrger, Gasthof Zum Aigner Kreuz, Bad Kreuzen
 » Thomas Scheibmayr, Hotel & Restaurant Häupl, Seewalchen
 » Daniel Schlöglhofer, Restaurant Franz Ferdinand, Steyr

oben: Die Wirte-Fußballmannschaft; unten: Hei-
di und Josef Naderer, Wirtesprecher Josef Aglas, 
Gabriele Lackner-Strauss, Dietmar Wolfsegger

Mein Erfolgsgeheimnis ist: Das Geheimnis 
des Könnens liegt im Wollen. 

Worauf ich besonders stolz bin, ist, dass 
ich es geschafft habe, den Betrieb 13 Jahre 
lang mit einer reinen Damen-„Mann“schaft 
erfolgreich zu führen und weiterzuentwi-
ckeln (erhebliche Steigerung der Auslastung 
und Mitarbeiterzahl). Vor allem in Umbau-
phasen, aber auch in vielen handwerklichen 
Belangen des Alltags ist das nicht einfach.

Eine meiner Stärken ist Zielstrebigkeit mit 
Hang zum Perfektionismus. 

Zum Job-Ausgleich mache ich „angeblich“ 
viel zu wenig. In Bezug auf die so wichti-
ge „Work-Life-Balance“ habe ich mir diese 
Auszeichnung sicher nicht verdient. Ich 
finde es allerdings falsch, seine Zeit in Ar-
beit und Leben zu trennen. Arbeit gehört 
zum Leben, aber auf eine „Work-Leisure-
Balance“ sollte man natürlich achten. Zum 

Ausgleich möchte ich mich gerne sportlich 
betätigen, aber leider schaffe ich es nicht, 
private Ziele so konsequent zu verfolgen 
wie berufliche. Irgendwann werde ich ge-
zwungen „zurückzuschalten“. 

Die größte Herausforderung in meiner 
Selbstständigkeit war: Da meine Großel-
tern in den letzten Jahren vor der Überga-
be aufgrund des fortgeschrittenen Alters 
nicht mehr offen für Änderungen und Neu-
es waren, war es schwierig für mich, die-
sen Investitionsstau bei laufendem Betrieb 
aufzuholen. Mein Glück dabei war, dass es 
nicht nur der Wunsch meines Großvaters 
war, dass ich den Betrieb weiterführe, son-
dern auch dass ich freiwillig an den Start 
ging. Da es mein Traum war, das Hotel 
einmal zu leiten und weiterzuentwickeln, 
habe ich die Herausforderung gerne ange-
nommen. Dennoch war es riskant, im Alter 
von 22 Jahren so viel Verantwortung zu 
übernehmen und so viel Zeit und Geld für 

den Betrieb aufzubringen.

Netzwerke finde ich bei Treffen von Kolle-
gen oder Geschäftspartnern, als Funktionär 
diverser Gremien auf verschiedenen Ebe-
nen, bei Fortbildungen, oft in „zufälligen“ 
Gesprächen, nicht zuletzt aber auch bei 
Veranstaltungen von Frau in der Wirtschaft, 
der Jungen Wirtschaft etc. 

Frau in der Wirtschaft ist ein starkes 
Netzwerk von und für Unternehmerinnen, 
die Ihre Leistungen nicht verstecken wollen 
und gemeinsam dafür sorgen, dass Frauen 
in der Wirtschaft den Stellenwert bekom-
men, den sie verdienen.

Mein Motto lautet: Ich kann, weil ich will, 
was ich muss (Immanuel Kant). 

Was mir sonst noch wichtig ist: Meine 
Familie wird trotz der Leidenschaft für den 
Beruf immer an erster Stelle stehen.

Credit: cityfoto

Foto: Karl Kern
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JUNIOR-KOCH-CHALLENGE 2.0:
Das war die Vorentscheidung

GESELLSCHAFT



GASTRONOMIE/HOTELLERIE: 
DAS RICHTIGE FÜR MI.

ARBEITSZEITAUFZEICHNUNG
ein Muss für jeden Arbeitgeber

WIE GENAU SIEHT DIE VERPFLICHTUNG ZUR 
 FÜHRUNG VON ARBEITSZEITAUFZEICHNUNGEN AUS?

Jede/r Arbeitgeber/in hat Aufzeichnungen über die 
geleisteten Arbeitsstunden seiner/ihrer Miarbeite-
rInnen zu führen. Damit soll kontrollierbar sein, ob 
das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Diese Auf-
zeichnungspflicht besteht auch für Kleinbetriebe 
mit nur einem oder wenigen Mitarbeitern bzw. auch 
für Lehrlinge.

WIE WIRD DIE EINHALTUNG DER AUFZEICHNUNGS-
PFLICHT ÜBERPRÜFT?

Die Überprüfung erfolgt durch das Arbeitsinspekto-
rat. Diesem ist auf Verlangen Einsicht in die Auf-
zeichnungen zu geben. Bei Nichteinhaltung kann es 
zu Strafsanktionen kommen. Auch dem/der Arbei-
ternehmerIn ist jederzeit Einsicht zu gewähren.

WIE UMFANGREICH MÜSSEN DIE AUFZEICHNUNGEN 
ERFOLGEN?

In den Aufzeichnungen sind Beginn und Ende der 
Tagesarbeitszeit und der Ruhepausen zu vermer-
ken. Die Verpflichtung zur Pausenaufzeichnung 
kann durch Regelung mittels Betriebsvereinbarung 

oder durch Einzelvereinbarung entfallen. Es genügt 
nicht, auf den wöchentlichen oder monatlichen 
Arbeitszeitplan zu verweisen, insbesondere dann 
nicht, wenn es davon Abweichungen gegeben hat!

Bei fixer Arbeitszeitaufteilung kann die Aufzeich-
nung ganz entfallen, nur Abweichungen sind fest-
zuhalten. Einmal im Monat bzw. gegenüber dem 
Arbeitsinspektor ist zu bestätigen, dass es keine 
Abweichungen gegeben hat. 

WELCHE FORM MÜSSEN DIESE ARBEITSZEITAUF-
ZEICHNUNGEN HABEN?

Das Gesetz gibt keine Auskunft darüber, in welcher 
Form die Aufzeichnungen zu führen sind. Formula-
re für Arbeitszeitaufzeichnungen sind aber bei der 
WKOÖ bzw. beim Arbeitsinspektorat erhältlich. Der/
Die ArbeiternehmerIn sollte mit seiner/ihrer Unter-
schrift die Richtigkeit der Arbeitszeitaufzeichnung 
monatlich bestätigen. Dadurch kann sich der Be-
trieb von der unberechtigten Geltendmachung von 
Überstunden schützen. Arbeitszeitaufzeichnungen 
sind also nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, 
sondern dienen auch dem Schutz vor ungerechtfer-
tigten Forderungen.

Wir fassen in diesem Beitrag die wesentlichen Eckpunkte der Aufzeichnungspflicht zusammen.

Ab Mitte November hatten die Gastro-
nomie- und Hotelleriebetriebe Oberös-
terreichs die Möglichkeit, Teil der neuen 
Imagekampagne zu werden. Ziel ist es, 
das allgemeine Meinungsbild über die 
Berufe in der Gastronomie und Hotelle-
rie zu verbessern und so nachhaltig das 
Image zu stärken.

Mit großer Freude können wir sagen, dass mit dieser Imagekampagne der richtige 
Weg eingeschlagen wurde. Nun gehört dieser Weg kontinuierlich fortgesetzt.

Insgesamt haben in knapp einem Monat 250 Personen ihre Statements abgege-
ben, warum sie einen Beruf in der Gastronomie oder Hotellerie ausüben und was 
sie daran so lieben und schätzen. Nun werden diese Statements mit den Bildern 
der MitarbeiterInnen auf den Bierdeckeln abgedruckt und den Betrieben kosten-
los zur Verfügung gestellt. Zusätzlich startet im Februar die Kampagne auch in 
den Printmedien.

Die Betriebe sind nun auch aufgefordert, ihre Bierdeckel in den Sozialen Medien 
zu streuen. Wir wollen ja auffallen und sichtbar sein.

Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, eigene Bierdeckel zu 
erstellen. Die Deadline für die zweite Produktionsphase ist noch nicht festge-
legt. Aber eines sei gesagt, umso mehr Betriebe bzw. MitarbeiterInnen daran 
teilnehmen, umso schneller werden diese gedruckt und bei den Gästen und po-
tenziellen neuen MitarbeiterInnen und Lehrlingen wahrgenommen.

Schauen Sie vorbei auf www.gastundwirtooe.at; Zur Verifizierung finden Sie 
Ihre WKO-Mitgliedsnummer beim Adressfeld abgedruckt.

Gastronomie: Das Richtige für mi.

Thomas Mayr-Stockinger
Obmann FG Gastronomie

Hotellerie: Das Richtige für mi.

Gerold Royda
Obmann FG Hotellerie

H o t e l l e r i e

Das Richtige
 für mi.G a s t r o n o m i e

Das Richtige
 für mi.

A K T U E L L E S  A U S  D E M  A R B E I T S R E C H T
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8380 DIPLOMLEHRGANG 
HOTEL MANAGEMENT
Termin: 18.4. bis 3.8.2016,

Prüfung: 26.9.2016, Mo 9 bis 17 Uhr

(Bitte Detailstundenplan unter der 

Tel. 05-7000-77 anfordern)

Gebühr: 3.500,- inkl. Unterlagen

Trainingseinheiten: 144

Die Aufgaben, die Hoteliers zu bewältigen ha-

ben, werden immer komplexer. Der beschleu-

nigte Strukturwandel und die sich ständig 

wandelnden Marktbedingungen erfordern, dass 

man als Hotelier "Experte für alles" ist. Moder-

nes Marketing, Strategieentwicklung, Betriebs-

führung, Mitarbeiterführung, Eventplanung und 

vieles mehr gehören zu den Aufgabenbereichen 

eines modernen Hoteliers. Im Rahmen des Ho-

telmanagement-Lehrgangs wird ein umfassen-

des praxisorientiertes Wissen in den genannten 

Bereichen vermittelt. Die einzelnen Module des 

Lehrgangs finden in den verschiedenen Städten 

in Österreich statt. Nach dem Motto "Lernen von 

den Besten" besuchen die Teilnehmer am Abend 

der Seminartage Betriebe der jeweiligen Stadt/

Region und führen interessante Gespräche mit 

den Betriebsinhabern. Der Lehrgang wird in Ko-

operation mit dem WIFI-Salzburg durchgeführt.  

8480  SOMMELIER ÖSTERREICH
Termin: 22.2. bis 14.3.2016,

Mo bis Fr 8:30 bis 16:30 Uhr

Gebühr: 1.590,-

Trainingseinheiten: 132

Die Ansprüche der Weinliebhaber werden 

immer höher. Umso gefragter sind top-aus-

gebildete Sommeliers, die den Gästen mit 

umfassendem Wissen und einem untrüglichen 

Geschmackssinn beratend zur Seite stehen 

können. Qualifizieren auch Sie sich jetzt für 

Ihre Karriere in einem Spitzenbereich der Gas-

tronomie: der Welt des Weines. Sie vertiefen 

Ihr Wissen um den österreichischen Wein und 

bereiten sich mit viel Praxis auf den gefragten 

Beruf des Sommeliers vor.

8681 FEINES OSTERMENÜ
Termin: 1.3.2016, Di 9 bis 17 Uhr

Gebühr: 170,-

Trainingseinheiten: 8

Sie zerlegen gemeinsam mit unserem Küchen-

meister ein ganzes Lamm und bereiten aus 

allen Teilen Lammspezialitäten sowie Feines 

vom Kitz zu. Ergänzt werden diese Gerichte 

mit leckeren Saucen und modernen Beilagen. 

Nicht zu kurz kommt die Wirtschaftlichkeit 

und Kreativität der Gerichte.



Service-Team

FACHGRUPPEN 
SERVICE - TELEFON
05 90 909 - DW

Dr. Peter-Paul Frömmel - 46 00

Mag. Julia Auer-Hainisch - 46 01

Ingrid Fölsner  - 46 11

Verena Payer - 46 13

Fax   - 46 19

E-Mail       tourismus1@wkooe.at

Alle Ausgaben des Gast & Wirt 
Insider finden Sie auch unter:

www.wko.at/ooe/gastronomie
www.wko.at/ooe/hotellerie
www.insider-online.at
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